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senzpflicht oder entgegen einer 
behördlichen Empfehlung in die 
Schule oder Einrichtung gege-
ben wird (Punkte 4 und 6). 

Die Dienststelle kann eine 
entsprechende Bescheinigung 
der Einrichtung, dass Notbetreu-
ung nicht zur Verfügung steht, 
verlangen. Der Anspruch besteht 
auch dann, wenn im Home-Of-
fice gearbeitet werden kann. 

Privat versicherte Angestellte 
Diese haben nur dann einen 

Anspruch auf Kinderkranken-
geld, wenn das Bestandteil der 
privaten Krankenversicherung 
ist. Sie können die Kinderkran-
kentage unter den genannten 
Voraussetzungen allerdings als 
unbezahlte Freistellung in An-
spruch nehmen und haben dar-
über hinaus einen Anspruch auf 
4 Tage bezahlten Sonderurlaub 
für erkrankte Kinder und 3 Tage 
bezahlten Sonderurlaub für die 
erforderliche Betreuung nicht-
erkrankter Kinder. 

Ebenfalls keinen Anspruch auf 
Kinderkrankengeld gibt es für 
privat versicherte Kinder. 

Beamt_innen
Für Beamt_innen, deren Be-

soldung ohne Familienzuschlag 

unter der Jahrarbeitsentgeltgren-
ze liegt, verweist die Sonderur-
laubsrichtlinie für die Betreuung 
eines erkrankten Kindes auf die 
Regelung im SGB V, d.h., die 
Kolleg_innen bekommen unter 
den dort genannten Vorausset-
zungen Sonderurlaub unter Fort-
zahlung der Bezüge. Das Perso-
nalamt hat jetzt klargestellt, dass 
Beamt_innen die Kinderkran-
kentage auch dann in Anspruch 
nehmen können, wenn zwar das 
Kind nicht erkrankt ist, aber ei-
ner der o.g. Gründe vorliegt. 
Im Wesentlichen gelten also die 
gleichen Voraussetzungen wie 
oben für die Angestellten darge-
stellt. 

Auch hier kann der Antrag auf 
Sonderurlaub ausnahmsweise 
abgelehnt werden, wenn der /die 
Antragstellende in einem rele-
vanten Verwaltungsbereich (hier 
wird vom Personalamt auch die 
Schule genannt) tätig ist, dessen 
Funktionsfähigkeit sonst auch 
mit weiteren organisatorischen 
Maßnahmen nicht gewährleistet 
werden könnte und eine ander-
weitige Kinderbetreuung ge-
währleistet ist. Das Personalamt 
weist hier noch einmal darauf 
hin, dass für Angehörige system-
relevanter Berufe die Kinderta-

gessstätten oft geöffnet sind. In 
dringenden Fällen kann auch – 
anders als bei Angestellten – ver-
langt werden, dass bei einer Auf-
hebung der Präsenzpflicht oder 
einer behördlichen Empfehlung, 
die Einrichtung nicht zu besu-
chen, das Kind dennoch in die 
Betreuung zu geben. Diensther-
ren sind aber angewiesen, nach 
einvernehmlichen Lösungen zu 
suchen. 

Für Beamt_innen, deren Ein-
kommen über der Jahresarbeits-
entgeltgrenze liegt, gibt es keine 
Änderungen. Es bleibt bei den 
bisherigen 4 Tagen zur Betreu-
ung erkrankter Kinder und wei-
teren 3, die zur erforderlichen 
Betreuung in Anspruch genom-
men werden können. 

Die Freistellung muss von al-
len Beschäftigten (formlos) be-
antragt werden. Der Antrag sollte 
auch dann gestellt werden, wenn 
theoretisch die Notbetreuung in 
Anspruch genommen werden 
könnte. Wird er abgelehnt, kön-
nen sich GEW-Mitglieder ger-
ne an die Rechtsberatung unter 
rechtsberatung@gew-hamburg.
de wenden. 

ANKE BEYER / JUSTIN WUNDER

GEW-Rechtsberatung

HAMBURGER GEWERKSCHAFTSTAG

Wahlausschreiben
Beim nächsten Hamburger Gewerkschaftstag der GEW 

am 20.5.21 sind folgende Ämter zu besetzen:
Vorsitzende_r (die zweite Amtszeit von Anja Bensinger Stolze endet)
Erste_r Stellvertretende_r Vorsitzende_r (die zweite Amtszeit von Fredrik Dehnerdt endet)
Schriftführer_in Geschäftsführender Ausschuss (die zweite Amtszeit von Mathias Töpfer 
endet)
Schriftführer_in Landesvorstand (die zweite Amtszeit von Martin Neumann endet)
Kandidaturen können ab sofort  – und bis zum 20.5.21 – in der Geschäftsstelle eingereicht 
werden.
Kolleg_innen, die sich in der kommende Ausgabe der hlz (erscheint Mitte April) in diesem 
Zusammenhang vorstellen möchten, senden ihre Vorstellung bitte bis zum 1.4. an die Re-

daktion (hlz@gew-hamburg.de)


